
Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise zum Jahresende 2009

• Die Planungen der neuen 
Bundesregierung im Bereich der Steuern

Der  Koalitionsvertrag  der  neue  Regierungsparteien 
enthält  auch  einige  Aussagen  über  neugeplante 
steuerliche Regelungen, die hier allerdings erst nur 
kurz  angedeutet  werden  können,  weil  konkrete 
Beschlüsse  dazu  noch  fehlen.  Danach  will  die 
Bundesregierung in einem ersten Schritt u. a.  

• zum  1.1.2010  den  Kinderfreibetrag auf 
voraussichtliche 7.008 € und das Kindergeld um 
20 € pro Kind erhöhen

• bei den  geringwertigen Wirtschaftsgütern ein 
Wahlrecht einführen, die Sofortabschreibung bis 
410 €  oder  die  Poolabschreibung  für  alle 
Wirtschaftsgüter  zwischen  150  und  1000  € 
anzuwenden

• den  steuerlichen  Abzug  privater  Steuerbera-
tungskosten wieder einführen

• die  steuerliche  Abzugsfähigkeit  von  Ausbil-
dungskosten neu ordnen

• die Besteuerung von  Jahreswagenrabatten für 
Mitarbeiter zügig auf ein realitätsgerechtes Maß 
bringen; in diesem Zusammenhang soll auch die 
Angemessenheit  der  Besteuerung  des 
geldwerten  Vorteils aus  der  Privatnutzung 
betrieblicher Fahrzeug überprüft werden

• ab dem 1.1.2010 für Beherbergungsleistungen in 
Hotel-  und  Gastronomiegewerbe  den 
Mehrwertsteuersatz auf 7 % ermäßigen

• die  elektronische  Rechnungsstellung auf 
möglichst unbürokratische Weise ermöglichen

• bei  den  Verlustabzugsbeschränkungen 
(„Mantelkauf“)  die  zeitliche Beschränkung bei 
der  Sanierungsklausel  zur  Verlustnutzung  bei 
Anteilsübertragungen  aufheben  und  den 
Übergang  der  Verluste  in  Höhe  der  stillen 
Reserven zulassen

• bei  der  Erbschaftsteuer die  Steuersätze  für 
Geschwister und Geschwisterkinder reduzieren

• die  Behaltensfrist, innerhalb  der  ein 
Unternehmen  von  den  Erben  weitergeführt 
werden  muss,  um  die  Steuervorteile  für 
Betriebsvermögen  zu  erhalten,  sowie  die 
Lohnsummenregelung reduzieren.

Ob eine Umsetzung tatsächlich bereits teilweise zum 
1.1.2010  erfolgt,  ist  jedoch  wegen  der 
wirtschaftlichen Situation und der unterschiedlichen 
Auffassung der  Regierungsparteien  zweifelhaft.  Zu 
den einzelnen geplanten Neuregelungen werden wir 
Sie  bei  Vorliegen  konkreter  verlässlicher 
Festlegungen im Detail informieren.

• Investitionsabzugsbetrag

Steuerpflichtige  können  für  neue  oder  gebrauchte 
bewegliche Wirtschaftsgüter  des  Anlagevermögens, 
die  sie  anschaffen  oder  herstellen  wollen  –  unter 
weiteren  Voraussetzungen  wie  z. B.  der 
betrieblichen Nutzung zu mindestens 90 % –, bis zu 
40 %  der  voraussichtlichen  Anschaffungs-  oder 
Herstellungskosten  außerbilanziell  gewinnmindernd 
abziehen.  Der  Abzugsbetrag  darf  im  Jahr  der 
Inanspruchnahme und den drei Vorjahren 200.000 € 
je  Betrieb  nicht  übersteigen.  Er  kann  von 
bilanzierenden  Gewerbetreibenden  bzw. 
Steuerpflichtigen mit Einkünften aus selbstständiger 
Arbeit mit einem Betriebsvermögen von 235.000 € 
(für die Jahre 2009/2010 = 335.000 €) und land- und 
forstwirtschaftlichen  Betrieben  mit  einem 
Wirtschaftswert/Ersatzwirtschaftswert von 125.000 € 
(für die Jahre 2009/2010 = 175.000 €) in Anspruch 
genommen werden. 

Bei einer Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 wird die 
Vergünstigung  nur  noch  bei  einem  Gewinn  bis 
100.000  € (für  die  Jahre 2009/2010  = 200.000  €) 
berücksichtigt.  Die  Grenze  gilt  auch  für  die 
Gemeinschaften, in denen sich mehrere Freiberufler 
zusammengeschlossen haben. 

Unterbleibt  die  geplante  Investition  oder  ist  die 
beabsichtigte  Anschaffung/Herstellung  und  die 
später  tatsächlich  durchgeführte  Investition  nicht 
gleichartig,  ist  die  Berücksichtigung  des 
Investitionsabzugsbetrages  in  dem  Wirtschaftsjahr 
rückgängig zu machen, in dem der Abzug erfolgt ist. 
Dafür werden bestandskräftige Bescheide korrigiert 
und es entstehen Zinsaufwendungen. 

Beispiel: Ein Unternehmer will für seinen Betrieb im 
Jahr 2010 eine Maschine im Wert von netto 100.000 
€ anschaffen. Hierfür kann er bereits für 2009 einen 
Investitionsabzugsbetrag  in  Höhe  von  40  %  (= 
40.000  €)  der  Anschaffungskosten  in  Anspruch 
nehmen,  der  sich  in  diesem  Jahr  auch 
gewinnmindernd auswirkt.

Der  Unternehmer  kann  im  Jahr  der  Anschaffung 
oder  Herstellung die  Bemessungsgrundlage  für  die 



weiteren Abschreibungen und Sonderabschreibungen 
auf  60.000 €  vermindern,  um  die  außerbilanzielle 
Hinzurechnung auszugleichen. 

• Geschenke an Geschäftsfreunde

Insbesondere  am  Jahresende  bedanken  sich 
Steuerpflichtige bei ihren Geschäftspartnern i. d. R. 
mit  kleinen  Geschenken.  Solche 
„Sachzuwendungen“  an  Personen,  die  nicht 
Arbeitnehmer  des  Unternehmers  sind  –  also  z.  B. 
Kunden,  Geschäftsfreunde  usw.  –  dürfen  als 
Betriebsausgaben  abgezogen  werden,  wenn  die 
Kosten  der  Gegenstände  pro  Empfänger  und  Jahr 
35 € ohne Umsatzsteuer (falls der Schenkende zum 
Vorsteuerabzug berechtigt ist) nicht übersteigen. Ist 
der Betrag höher oder werden an einen Empfänger 
im  Wirtschaftsjahr  mehrere  Geschenke  überreicht, 
deren  Gesamtkosten  35  €  übersteigen,  entfällt  die 
steuerliche Abzugsmöglichkeit in vollem Umfang. 

Der Zuwendende darf  aber  Aufwendungen von bis 
zu  10.000 €  im  Jahr  pro  Empfänger  mit  einem 
Pauschalsteuersatz von 30 % versteuern. Er hat den 
Empfänger  von  der  Steuerübernahme  zu 
unterrichten.  Von dieser  Regelung sind  dann auch 
Geschenke bis zu 35 € betroffen. 
Auch  wenn  der  Wert  des  Geschenkes  die  35-€-
Grenze  übersteigt,  kann  der  Steuerpflichtige  den 
Wert  pauschal  besteuern  –  und  zwar  bis  zur 
genannten Grenze von 10.000 € im Jahr. 
Der  Aufwand  stellt  dann  jedoch  keine 
Betriebsausgabe dar!

• Geschenke an Arbeitnehmer

Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer neben den 
üblichen Zuwendungen auch ein Geschenk z. B. zum 
Jahresende überreichen,  so kann er  eine besondere 
Pauschalbesteuerung  nutzen.  Geschenke  an 
Mitarbeiter  können danach  bis  zu einer  Höhe von 
10.000  €  pro  Jahr  bzw.  pro  Arbeitnehmer  vom 
Arbeitgeber mit 30 % pauschal besteuert werden. Sie 
sind allerdings sozialversicherungspflichtig. 
Der Arbeitgeber kann die Aufwendungen (für seine 
Arbeitnehmer) als Betriebsausgaben ansetzen.

• Geringwertige Wirtschaftsgüter

Steuerpflichtige  mit  Gewinneinkünften  müssen 
geringwertige  Wirtschaftsgüter  mit  Netto-
Anschaffungs-  bzw.  Herstellungskosten  bis  150  € 
sofort abschreiben. Liegt der Kaufpreis darüber, aber 
noch unter 1.000 €, müssen die Wirtschaftsgüter in 
einem  Sammelposten  zusammengefasst  und 

unabhängig  von  der  Verbleibensdauer  im 
Unternehmen  über  einen  Zeitraum  von  5  Jahren 
gleichmäßig  abgeschrieben  werden.  Hier  kann  es 
sinnvoll  sein,  ein  qualitativ  höherwertiges 
Wirtschaftsgut  mit  einem  Preis  über  1.000 € 
anzuschaffen  und  die  „Sonderabschreibung“  in 
Anspruch  zu  nehmen,  insbesondere  wenn  die 
Nutzungsdauer gering ist.

Beispiel: Der Unternehmer X schafft sich im Januar 
2009 einen PC zu einem Preis von netto 1.200 € an. 
Der  Computer  wird  nicht  mehr  im Sammelposten 
erfasst,  da  die  Anschaffungskosten  1.000  € 
übersteigen. Im Jahr 2009 können eine Sonder-Afa 
i. H. v. 240 € (20 % von 1.200 €) sowie eine lineare 
Afa i. H. v.  400  € (33,33  % = Nutzungsdauer drei 
Jahre),  insgesamt  also  640  €,  geltend  gemacht 
werden. Der PC ist in drei Jahren abgeschrieben.

Im Bereich der Überschusseinkünfte (wie z. B.  aus 
nicht  selbstständiger  Arbeit  oder  aus  Vermietung 
und Verpachtung) gilt weiterhin die Grenze von 410 
€ für die Sofortabschreibung. 

• Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung

Arbeitgeber  können  ihren  Arbeitnehmern  bei 
Betriebsveranstaltungen  –  also  z. B.  für  eine 
Weihnachtsfeier  –  bis  110 €  (kein  Bargeld) 
einschließlich  Umsatzsteuer  je  Veranstaltung  und 
Arbeitnehmer steuerfrei zuwenden. 

Bei  Überschreiten  der  Freigrenze  ist  der  gesamte 
Betrag  dem Lohn  hinzuzurechnen  und  wird  somit 
lohnsteuer-  und  sozialversicherungspflichtig.  Die 
Zuwendungen können jedoch durch den Arbeitgeber 
mit 25 % pauschal versteuert werden; dann bleiben 
sie sozialversicherungsfrei. 

• Abgeltungsteuer

Werden  mit  Aktien,  die  nach  dem  31.12.2008 
angeschafft  wurden,  Verluste  erzielt,  werden  diese 
von  den  Banken  automatisch  beachtet  und 
vorgetragen.  Ein  Verlustausgleich  zwischen  den 
Konten  und  Depots  von  Ehegatten  bzw. 
unterschiedlicher  Banken erfolgt  nicht.  Eine solche 
Verrechnung  kann  nur  im Wege  der  Veranlagung 
erfolgen. 

Dazu  muss  der  Anleger  bis  zum  15.12.2009 
unwiderruflich  eine  Verlustbescheinigung bei  der 
Bank beantragen. Ein Verlustvortrag durch die Bank 
entfällt dadurch.


